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Bitte fügen Sie Ihrem Antrag folgende Unterlagen bei: 
 
 

1. für den antragstellenden Unternehmer: 
 

a) den Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister (beglaubigte Ab-
schrift), wenn eine entsprechende Eintragung besteht, 

 
b) den Nachweis der Vertretungsberechtigung (bei Personengesellschaften die Ge-

sellschafterliste und den Gesellschaftsvertrag), 
 
c) das Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (bei einer 

Gesellschaft für die vertretungsberechtigten Organe wie die Gesellschafter und die 
Geschäftsführer, bei einer Genossenschaft für den Vorstand), 

 
d) die zum Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit des Betriebes erforderlichen 

Unterlagen: 
• Eigenkapitalbescheinigung, ggf. mit Zusatzbescheinigung (bestätigt durch einen 

Wirtschaftsprüfer oder einen anderen Angehörigen der steuerberatenden Beru-
fe), deren Stichtage zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht länger als ein Jahr 
zurückliegen dürfen, 

• Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (nicht älter als drei Monate), 
• Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Gemeinde des Betriebssitzes, der Trä-

ger der Sozialversicherung und der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltun-
gen (jeweils nicht älter als drei Monate), 

 
e) den Nachweis der fachlichen Eignung, falls der antragstellende Unternehmer die 

Geschäfte selbst führt, 
 
f) den öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäß Art. 13 Abs. 4 BayRDG in beglaubigter 

Ausfertigung, wenn ein solcher mit dem ZRF Traunstein geschlossen wurde; 
 
 

2. für die Personen, die zur Führung der Geschäfte gemäß BayRDG bestellt sind: 
 

a) das Führungszeugnis, 
 
b) die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, 
 
c) den Nachweis der fachlichen Eignung, 
 
d) den Nachweis des Beschäftigungsverhältnisses. 

 
 

3. für die einzusetzenden Krankenkraftwagen: 
 

a) Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein), 
 
b) Kopie des Hauptuntersuchungsberichts (§ 29 StVZO i. V. m. §§ 41, 42 BOKraft) 

 
 
 

Das Führungszeugnis  und die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister  sind über die 
Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung zu beantragen. 
 
Beide Nachweise sind zur Vorlage bei der Genehmigungsbehörde zu beantragen: 
 Führungszeugnis – Belegart "O", Verwendungszweck: SG 5.36-092 May. 
 Gewerbezentralregister-Auskunft – Belegart "9", Verwendungszweck: SG 5.36-092 May. 
 
Sie dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein. 
 


